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Von den Brandschutzvorschriften

darf abgeriickt

Die Forsterschule in Lyss (HP 4/97), ein dreigeschossiger Schulbau in Holz- Etwas versteckt im Lorrainequartier,
hinter der berithmten Gewerbeschule
von Hans Brechbiihler aus dem Jahr
bewilligen heute Bauten, die sie vor wenigen Jahren zuriickgewiesen hitten. 1937, baut Frank Geiser die Erweite-
rung der Schulanlage. Sie wird diesen
Herbst fertiggestellt. Was allen auf-
die neue Bewilligungspraxis im Stahlbau auswirkt. fallt, die sich schon mit Brandschutz
beschaftigen mussten: Geisers Gewer-
beschule ist ein viergeschossiger Ske-
lettbau aus ungeschiitzten Stahlele-
menten. Der Feuerwiderstand des
Stahls betrédgt lediglich F 30 — das
heisst, er behdlt seine Tragfahigkeit
unter normierter Brandbelastung fiir
30 Minuten. Nach den Paragrafen der

konstruktion, hat allen klar gemacht: Die Gebdudeversicherungen

Frank Geisers Erweiterung der Gewerbeschule in Bern zeigt, wie sich

Brandschutznormen wadre eigentlich
F 60 vorgeschrieben. Das hatte einen
Grundriss Erdgeschoss Feuerschutzmantel beiallen tragenden
Teilen bedingt. Geisers Konstruktion
wdre dadurch hdsslicher und teurer ge-

worden.

Der neue Art. 11 Abs. 2

Eine Sprinkleranlage kompensiert die
friiher notwendigen Ummantelungen.
Dieser Ersatz ist unter anderem mog-
lich, weil die seit 1993 geltenden, neu-
en Brandschutznormen der VKF (Ver-

einigung Kantonaler Feuerversiche-
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werden

rungen) einen neuen Artikel fiihren,
den Artikel 11 Absatz 2. Dieser erlaubt
Abweichungen von den Normvorga-
ben. Anstatt die Paragrafen buchsta-
bentreu zu befolgen, kénnen kompen-
satorische Massnahmen ergriffen wer-
den. Bedingung: Sie miissen den
Brandschutz gleich gut erfiillen wie die
Normvorgaben. Zur Praxis der Gebau-
deversicherungen mit dem neuen Arti-
kel haben wir Jean-Paul Favre befragt.
Er ist Vize-Direktor der Gebdudeversi-
cherung des Kantons Bern und Mitglied
der technischen Kommission der VKF.
Diese hat die Brandschutznormen re-
vidiert.

Herr Favre, vor zehn Jahren widre der Er-

gdnzungsbau der Gewerbeschule von der

Gebdudeversicherung nicht bewilligt

worden.
Das ist eine harte Aussage. Ich wiirde
sagen, man hdtte mehr Mithe gehabt,
ihn im Rahmen der alten VKF-Brand-
schutznormen zu platzieren. Doch ge-
rade Mitte der achtziger Jahre hat die
technische Kommission der VKF be-
gonnen, die Brandschutznormen total
zu revidieren, sie mit klareren Mass-
nahmen zielgerichteter zu gestalten.
Und: Wir haben durchgesetzt, dass die
neuen Vorschriften in der ganzen
Schweiz verwendet werden.

Und das funktioniert trotz der unter-

schiedlichen Gesetzgebungen der Kan-

tone?
Ja. Im Normalfall steht in den Gesetzen
und Verordnungen, dass als Brand-
schutznormen die Normen der VKF gel-
ten. Und diese Normen sagen, wenn es
so und so aussieht, macht man das und
das. Ganz wesentlich dabei aber ist: Im
Einzelfalle darf von den Vorschriften
abgeriickt werden, sofern eine gleich-
wertige Sicherheit nachgewiesen wird.

Das ist der Artikel 11 Abs. 27
Richtig. Das ist der wichtigste. Wir ha-
ben damit offiziell einen Spielraum
gedffnet. Das gibt uns die Moglichkeit,
ohne die Einzelvorschriften strikt zu
befolgen, die gleiche Sicherheit mit an-
deren Losungen zu erreichen.




Frank Geiser hat aber schon 1992 das Ver-

waltungsgebdude in Langenthal als «un-

geschiitzten Stahlbau> fertiggestellt.
Damals gab es den Offnungsartikel
zwar noch nicht, im Kanton Bern hat
man aber schon seit Ende der sechzi-
ger Jahre immer wieder versucht, an-
gepasste Losungen zu finden. Das ist
eine alte Tradition. Jetzt ist sie im Arti-
kel 11 verankert. Dieser wird aber an
der Front der Kantone verschieden of-
fen ausgelegt.

Heisst das, Frank Geiser kénnte sein Ge-
+ bdude, trotz gleicher Vorschriften, im
Kanton Waadt oder im Kanton Aargau
nicht auf die gleiche Weise erstellen?
Doch, im Kanton Waadt kdnnte er sehr
wahrscheinlich, im Aargau moglicher-
weise, in einzelnen Kantonen der Ost-
schweiz fallweise ja, in anderen eher
nein. Da will ich keine Namen nennen.

Was niitzt es denn, dass die neuen Vor-
schriften fiir die ganze Schweiz giiltig

Blick in einen Korridor. An den sind, wenn man in den einen Kantonen
Decken fehlt noch die Sprinkler-
anlage

kann, in anderen nicht und man es im Kan-
ton Bern schon immer konnte?
Es braucht den Willen, sich zu tberle-
gen, ob man den Brandschutz mit an-
deren Massnahmen sicherstellen kann,
als erim Biichlein steht. Wenn nachher
Die meisten Kantone besitzen eine etwas passiert und man nicht genau

Monopol-Gebéud icherung. Die-
se hat vom Staat den Auftrag, den

Brandschutz wahrzunehmen. Kantone

nach den Paragrafen vorgegangen ist,
wird man darstellen miissen, ob man

ohne Monopolversicherung sind: wirklich einen seriosen Sicherheits-

Die Gebdudeversicherungen

Genf, Uri, Schwyz, Tessin, Appenzell Nachweis erbracht hat. Diese Verant-
IR, Wallis und Obwalden. In allen wortung tragen wir und die Planer ge-
Kantonen existiert eine Feuerpolizei, meinsam. Und da sind die einen Leute
sie wird in vielen Féllen von den Ge- gehemmter als andere. Die Auslegung

meindén arganislestund hat Baube: der Vorschriften hdngt sehr stark von

der Leitung einer Gebdudeversiche-
rung ab. Es ist ein schwieriger Spiel-

willigungskompetenzen. Die VKF in
Bern (Vereinigung Kantonaler Feuer-
versicherungen), die alle Kantone

mittragen, bestimmt die technischen raum. Wir im Kanton Bern schauen da-
Normen im Brandschutz wie Feuerwi- zu, ihn méglichst zu nutzen.
Die Erweiterung der Gewerbeschule E derstand, Brandabschnittsbildung
im Bau: ein viergeschossiger und Brandverhalten von Materialien Miissen fiir die neue Gewerbeschule jetzt
ungeschiitzter Stahlbau F 30 und die Zul von Heiz 1

mehr Primien bezahlt werden, weil die

Objektsicherheit nicht so hoch ist, wie sie

sein kénnte?
Nein. Das Gebaude ist fluchtwegmas-
sigin Ordnung und dank des Sprinklers
ist die Grossvolumigkeit, die offene
Bauweise feuerpolizeilich akzeptabel.
Mit Sprinklern erzielen wir ausgezeich-
nete Resultate.

gen.

Bild: Christine Blaser

Heisst das, mit einem Sprinkler kann man
generell den Brandschutz nach Vorschrift
kompensieren, zum Beispiel die Feuer-
schutzummantelungen von Stahlkon-
struktionen?
Nicht immer. Wenn ein sehr hohes Risi-
ko besteht, zum Beispiel bei einem
Hochhaus, miissen wir den ublichen
Feuerwiderstand verlangen und zu-
satzlich einen Sprinkler. Es gibt nur ein

anz serioses Evaluieren, es gibt kein
Ein transparenter Schulbau, auf der 8 : g
Seite der Unterrichtszimmer mit Allgemeinrezept.

aussenliegenden Stiitzen Jan Capol

@
-
~
=
=
Q
=
(=
@
=
a

N
~

hp 4/98



	Von den Brandschutzvorschriften darf abgerückt werden : warum die Feuerpolizei die Erweiterung der Gewerblich-Industriellen Berufsschule in Bern bewilligt hat

